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1 Planungsanlass, Verfahren 
 

Gemäß der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emmerich am Rhein 
sind im Ortsteil Klein-Netterden insgesamt ca. 50 ha gewerbliche Bauflächen im nördli-
chen Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet Ost III vorgesehen. Für die westli-
che Hälfte dieser Fläche wurde der Bebauungsplan Nr. N 8/2 – Budberger Straße –   
(Teil 1) aufgestellt. 

Nach Veräußerung eines Großteils der Flächen an einen Großinvestor besteht die Nach-
frage nach Erweiterungsflächen über den 1. Bebauungsplanbereich hinaus in Richtung 
Osten. Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung gemäß den Darstellungen der im 
Jahr 2008 vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Rahmenplanung und 
der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes zu ermöglichen, soll das Planungsrecht 
über einen weiteren Bebauungsplan im Anschluss an den 1. Teil geschaffen werden. 

Auf diese Weise soll die Möglichkeit eröffnet werden, eine dringende Nachfrage nach 
weiteren Gewerbegrundstücken im Stadtgebiet von Emmerich am Rhein zu decken. 

Im Sinn dieser Zielsetzung wurde in den vergangenen Jahren bereits ein Bauleitplanver-
fahren bis zum Stand der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
durchgeführt, aufgrund eigentumsrechtlicher Restriktionen aber nicht abgeschlossen. 
Seit 2008 wurde die Planung nicht weiter verfolgt. Da sich zwischenzeitlich das Pla-
nungsrecht mehrfach geändert hat und insbesondere die Regelungen zum Arten- und 
Klimaschutz zu berücksichtigen sind, besteht das Erfordernis, das Bauleitplanverfahren 
neu durchzuführen. 

2016 wurde das Verfahren durch die öffentliche Auslegung eines aktualisierten Bebau-
ungsplanentwurfs neu angestoßen. Bei dem dabei zugrunde gelegten Projektgebiet 
handelte es sich zunächst um bislang vollständig landwirtschaftlich genutzte Flächen mit 
einer Gesamtgröße von ca. 22,9 ha.  

Im Anschluss an die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs wurde zum 
Schutz der dort ausgeübten landwirtschaftlichen Nutzungen die überplante Fläche im 
Osten verkleinert, sodass der Geltungsbereich nunmehr eine Fläche von ca. 17,4 ha 
umfasst. Dadurch wurden auch eine Überprüfung und Fortschreibung der vorgesehenen 
Regelungen zum Immissionsschutz (Geräusche, Gerüche) und zur Entwässerung des 
Plangebiets sowie eine Fortschreibung der landschaftspflegerischen Begleitplanung er-
forderlich.  

Ein entsprechend fortgeschriebener Bebauungsplanentwurf soll nun der Öffentlichkeit 
sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Prüfung und Stel-
lungnahme vorgelegt werden. 

 

Ziele und Zwecke der Aufstellung des Bebauungsplanes sind: 
 
- Schaffung von gewerblicher Nutzung auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen am Ortsrand von Emmerich am Rhein, 
- Einordnung des künftigen Gewerbegebiets in die vorhandene Umgebung unter be-

sonderer Berücksichtigung dort ausgeübter landwirtschaftlicher Nutzungen, 
- Berücksichtigung des § 44 LWG zur Niederschlagswasserbeseitigung, 
- Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft, 
- Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes. 
 
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes berücksichti-
gen, dass zum Zeitpunkt des Bauleitplanverfahrens nicht alle Flurstücke eigentumsrecht-
lich verfügbar sind. Insbesondere die Verkehrsflächen wurden so festgesetzt, dass die 
Erschließung des Gebietes entsprechend der tatsächlichen Verfügbarkeit der Flächen 
gewährleistet ist. 
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2 Lage im Gemeindegebiet 
 

Der Planbereich befindet sich östlich des rechtsgültigen Bebaungsplangebietes Nr. N 8/2 
– Budberger Straße – (Teil 1). Nach Süden wird das Plangebiet begrenzt durch das vor-
handene Gewerbegebiet Ost III (Duirlinger Straße), nach Westen durch die in das Plan-
gebiet einbezogene Straße Baustedter Kamp. Die östliche Grenze verläuft in ca. 350 m 
Abstand zu dieser Straße, die nördliche Grenze bildet eine in etwa 125 m Abstand nörd-
lich des Ravensackerweges verlaufende Parallele. 

Überplant werden die Flurstücke 13 (teilweise), 14 (teilweise), 53, 54, 58, 75, 85, 302 
(teilweise), 264 (teilweise), 289 (teilweise), 123, 137 (teilweise), 220, 221, 223, 224, 225 
(teilweise) und 226 (teilweise) in der Flur 8 der Gemarkung Klein-Netterden. 

Die Entfernung zum Stadtzentrum von Emmerich am Rhein beträgt ca. 4.500 m, die 
Bundesstraße B 8 verläuft in etwa 2.800 m Entfernung, der Anschluss zur Autobahn A 3 
ist in 5 Minuten Fahrzeit erreichbar. 
 
 
 

3 Übergeordnete Planungen 
 

Der aktuelle Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf stellt das Plangebiet als Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) dar.  

Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Emmerich am Rhein ist der Planbereich als 
gewerbliche Baufläche mit Ortsrandeingrünung als Übergang zur freien Landschaft dar-
gestellt. Der Bebauungsplan kann aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. 
 
 
 

4 Planinhalte 
 

4.1 Bebauung 
 

Als Art der baulichen Nutzung sind zwei Gewerbegebiete (GE1 und GE2) vorgesehen, 
innerhalb derer gewerbliche Nutzungen, von denen keine erheblichen Belästigungen 
ausgehen, im Regelfall zulässig sind. Ausgenommen davon sind allerdings Betriebe, von 
denen Gefahren für das Grundwasser sowie Oberflächengewässer ausgehen können, 
Bordelle und diesen vergleichbaren Nutzungen sowie Einzelhandelsbetriebe. Von dem 
Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben kann im Ausnahmefall abgewichen werden, 
wenn dieser dem Verkauf von vor Ort hergestellten oder handwerklich verarbeiteten 
Produkten dient. 

Die Gewerbegebiete werden hinsichtlich der von diesen ausgehenden Geräuschemissi-
onen eingeschränkt. Dazu werden sie in Teilflächen gegliedert, für welche die Festset-
zung von Emissionskontingenten erfolgt. Diese entsprechen einer verbindlichen Ober-
grenze für die von den jeweiligen Teilflächen ausgehenden Geräusche, die in der Regel 
unterhalb dessen liegt, was in "unbeschränkten" Gewerbegebieten zulässig ist. Im Be-
reich der Stadt Emmerich gibt es Gewerbe- und Industriegebiete, die keiner Kontingen-
tierung unterliegen. Die Emissionskontingente sind so bemessen, dass sichergestellt ist, 
dass an den nächstgelegenen Wohngebäuden die dort anzuwendenden Richtwerte für 
gewerbliche Geräusche dauerhaft sicher eingehalten werden können. Aufgrund ihrer re-
lativen Nähe zu den insoweit maßgeblichen Wohngebäuden sind für die in den östlichen 
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und nordöstlichen Teilen des Plangebiets gelegenen Flächen vergleichsweise niedrigere 
Emissionskontingente erforderlich. 

Um für die künftigen Gewerbebetriebe eine hohe Flexibilität bei der Ausnutzung der zur 
Verfügung stehenden Grundstücksflächen zu erzielen, wird die Grundflächenzahl (GRZ) 
einheitlich auf 0,8 festgesetzt. Aus dem gleichen Grund wird die Baumassenzahl (BMZ) 
auf 10,0 festgesetzt. Um eine unerwünschte Höhenentwicklung im Gebiet zu verhindern 
wird flankierend eine maximale Gebäudehöhe von 30,00 m über NN festgesetzt. Dies 
entspricht unter Berücksichtigung der derzeitigen Urgeländehöhen einer möglichen Hö-
he baulicher Anlagen von ca. 15,0 m. Die Höhenabwicklung der künftigen Gewerbehal-
len orientiert sich damit an dem Maß der umgebenden Nutzung im Gewerbegebiet Ost 
III. 
 
 
 

4.2 Verkehr / Erschließung 
 

Das Plangebiet wird von der Weseler Straße (K 16) über die neue Trasse der Budberger 
Straße im Plangebiet Nr. N 8/2 – Teil 1 erschlossen. Diese Trasse wird nach Osten über 
den Ravensackerweg verlängert. Der Ravensackerweg ist in seiner Lage geringfügig zu 
verschieben und wird entsprechend der verkehrlichen Bedeutung abschnittsweise aus-
gebaut. Die Führung der Planstraße berücksichtigt die derzeitigen Eigentumsstrukturen 
und ermöglicht die Beibehaltung der bestehenden Wegeführung bis zum Zeitpunkt der 
Verfügbarkeit der Flächen. Der Ravensackerweg wird zunächst im westlichen Abschnitt 
auf einer Länge von 120 m ausgebaut, im östlichen Bereich bleibt die bestehende We-
geführung bis zu einer Entwicklung dieses Bereiches unverändert. 

Im Bereich der im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsfläche verläuft bislang auf der 
Südseite des Ravensackerwegs der Graben W 1.22, der im Bestand vorrangig der Ent-
wässerung der daran anschließenden landwirtschaftlichen Flächen dient. Durch deren 
bauliche Entwicklung sowie die vorgesehene Einleitung der dort zukünftig anfallenden 
Niederschlagswässer in den südlich gelegenen Duirlinger Graben verliert der Graben im 
Wesentlichen seine bisherige wasserwirtschaftliche Funktion. Er soll daher im Zusam-
menhang mit dem Ausbau des Ravensackerwegs als Straßenseitengraben neu angelegt 
werden, der als Bestandteil der Erschließungsanlage in die Baulast der Stadt Emmerich 
übergeht.  

Der Ausbauquerschnitt des neuen Ravensackerweges beinhaltet neben der Kernfahr-
bahn mit einer Breite von 6,50 m einen Parkstreifen mit einer Breite von 2,50 m, auf der 
südlichen Seite einen Gehweg mit einer Breite von 3,25 m inkl. Sicherheitstrennstreifen 
sowie einen auf der Südseite verlaufenden, in der Regel etwa 4,50 m breiten Streifen für 
die Anlage des als Straßenentwässerung dienenden Grabens. Am östlichen Ende des 
neuen Ravensackerweges befindet sich eine Wendeschleife für Lastzüge. Aufgrund der 
vorgesehenen Erschließung des Gebiets für Ansiedler, die große zusammenhängende 
Gewerbeflächen benötigen, ist eine weitere verkehrliche Erschließung des Plangebietes 
nicht vorgesehen. 

Die bestehende verkehrliche Anbindung über den Ravensackerweg nach Osten zur Net-
terdenschen Straße (L 90) ist nicht für ein höheres Verkehrsaufkommen ausgelegt. Da 
der Ravensackerweg in diesem Bereich bis auf Weiteres nicht ausgebaut werden kann, 
ist es vorgesehen, über ordnungsrechtliche Maßnahmen ein Befahren mit Schwerlast-
verkehr zu verhindern. Ein ggf. vorgesehener Ausbau des Weiteren Verlaufs des Ra-
vensackerwegs, um den neuen Autobahnanschluss an der Autobahn A 3 auf direktem 
Weg erreichen zu können, bleibt einem dafür zu führenden gesonderten Verfahren vor-
behalten. Bis zu diesem Zeitpunkt wird durch die Herstellung einer Wendeschleife auch 
für Lkw die Möglichkeit vorgesehen, vor dem unausgebauten Abschnitt zu wenden und 
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über die Budberger Straße zurück zu fahren. Sobald die Wendemöglichkeit obsolet wird, 
wird die Fläche dem Baugebiet GE 1 zugeschlagen. Die überbaubare Grundstücksfläche 
vergrößert sich entsprechend. Dies wird durch eine bedingte Festsetzung sichergestellt." 

Der vorhandene nord-südlich verlaufende Fuß- und Radweg „Baustedter Kamp“ ist im 
Falle eines Wegfalls durch andere Nutzungen als eine andere Nord-Süd-Fuß- und Rad-
Verbindung innerhalb des Gewerbegebietes GE2 wieder herzustellen. Zu diesem Zweck 
erfolgt eine entsprechende textliche Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB (’be-
dingte Festsetzung’). 

 
 

4.3 Ver- und Entsorgung 
 
 

4.3.1 Versorgung / Müllabfuhr 
  

 Die Versorgung des Gebietes mit Strom, Gas und Wasser kann durch die Stadtwerke 
 Emmerich am Rhein sichergestellt werden. 

Die Gas- und Wasserversorgung des geplanten Gewerbegebietes kann voraussichtlich 
durch den Anschluss an vorhandene Leitungen in der Weseler Straße bzw. der Albert-
Einstein-Straße erfolgen. Im Verfahren erfolgt eine entsprechende Abstimmung mit den 
Versorgungsträgern. 

Die Müllabfuhr übernimmt ein von der Stadt Emmerich am Rhein beauftragtes Unter-
nehmen. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger werden der Beginn 
und der Ablauf der Erschließungsmaßnahmen Stadtwerken Emmerich GmbH so früh 
wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt. 
 
 

4.3.2 Schmutzwasser 
  

Zur Schmutzwasserbeseitigung im Plangebiet Nr. N 8/2 Teil 2 wurden bereits im Teil 1 
Vorkehrungen getroffen. Hierzu wurde das Schmutzwasserpumpwerk Budberger Straße 
entsprechend ausgelegt und eine separate Zulaufleitung für das Teilgebiet 2 aus Stein-
zeugrohren DN 250 mm angeschlossen. An diese Zulaufleitung ist die noch zu erstel-
lende Freigefällekanalisation des Teils 2 anzuschließen. Anschlusspunkt ist dabei der 
Schacht Nr. 12234. 

Für den westlich angrenzenden Bebauungsplanbereich konnte nachgewiesen werden, 
dass im vorhandenen Kanalnetz ausreichende Kapazitäten für den Anschluss weiterer 
Gewerbeflächen bestehen. Die im bestehenden Gewerbegebiet Ost III nach den techni-
schen Bestimmungen seinerzeit für die Entwässerungskonzeption zugrunde gelegten 
Schmutzwassermengen (0,5 l/s/ha) werden aufgrund der entstandenen Branchenstruk-
tur deutlich unterschritten (0,15 l/s/ha). 

Da im künftigen Gewerbegebiet eine ähnliche Branchenstruktur erkennbar ist, werden 
hier ebenfalls nur geringe Schmutzwassermengen anfallen. Nach Abstimmung mit den 
Technischen Werken Emmerich am Rhein (TWE) ist eine Ableitung im vorhandenen Lei-
tungsnetz über das Pumpwerk Vorwerk in Richtung der Kläranlage ohne weitere Ein-
schränkungen möglich, wenn sich keine Betriebe mit wasserintensiver Produktion ansie-
deln. 
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4.3.3 Niederschlagswasser 
 
Boden- und Grundwasserverhältnisse 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Wasserschutzzonen. Die nächste Zone, Em-
merich Helenenbusch, mit der Ausweisung Wasserschutzzone III, beginnt nordwestlich 
in ca. 400 m Entfernung. Das Plangebiet liegt im potentiellen natürlichen Überschwem-
mungsgebiet des Rheins. 

Gemäß § 44 LWG sind Aussagen zur Möglichkeit der Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers zu treffen. Dies wurde durch ein hydrogeologisches Gutachten 
geprüft. Demnach sind im Plangebiet unterhalb einer ca. 0,40 m starken Oberboden-
schicht verbreitet Lehm- bzw. Schluffschichten vorhanden, die Mächtigkeiten im Bereich 
zwischen 1,0 bis 2,0 m unter Gelände aufweisen. 

Dieser Bodenaufbau wäre für eine Versickerung von Niederschlagswasser nur dann ge-
eignet, wenn an den Stellen der Versickerungsanlagen Bodenaustausch vorgenommen 
wird. Hinzu kommt der teilweise geringe Flurabstand zum höchsten anzunehmenden 
Grundwasserstand, der bereichsweise Geländeerhöhungen erforderlich machen würde. 
Der höchste anzunehmende Grundwasserstand wurde aus den Messstellendaten des 
Staatlichen Umweltamtes interpoliert und ist mit 13,70 m ü. NN anzunehmen. Somit ist 
zwar in den meisten Teilbereichen nördlich der Budberger Straße der Mindestflurab-
stand von 1,0 m gegeben, bzw. könnte mit geringfügigen Geländeerhöhungen eingehal-
ten werden. Jedoch wurden in diesem Bereich wegen der tendenziell undurchlässigen 
Bodenschichten in der Vergangenheit starke Vernässungen der Flächen festgestellt. 

Südlich der Budberger Straße liegen die Geländehöhen bei 14,50 m ü. NN oder weniger, 
so dass dort tendenziell umfangreiche Geländeanhöhungen vorgenommen werden 
müssen, um ausreichende Grundwasserflurabstände zu erzielen. Aufgrund der entste-
henden Mehrkosten für Geländeanhöhungen und Bodenaustausch wird daher im ge-
samten Plangebiet einer ortsnahen Einleitung des Niederschlagswassers der Vorzug 
gegeben, wenngleich grundsätzlich auch eine Versickerung in Betracht kommt, wenn 
hierfür die Voraussetzungen über Geländeanhöhungen und Bodenaustausch geschaffen 
werden. Auf ein herkömmliches Regenwasserkanalsystem wird zugunsten einer natur-
nahen Regenwasserbewirtschaftung grundsätzlich im gesamten Plangebiet verzichtet. 

Hintergrund dieser Überlegung ist die Tatsache, dass bei Wahl einer herkömmlichen 
Regenwasserkanalisation Kosten für den Bau und die langfristige Unterhaltung des Sys-
tems entstehen, unabhängig von der künftigen Auslastung des Gewerbegebietes. Die 
Vorhaltung der technischen Infrastruktur würde die zunächst zu realisierenden Bauab-
schnitte überproportional mit Kosten belasten. 
 
 
Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung 

Aufgrund der anspruchsvollen Grundwasserverhältnisse sowie der sehr flachen Ausprä-
gung des Geländes wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für das gesamte 
Plangebiet ein Entwässerungskonzept erstellt, in dessen Rahmen auf der Grundlage von 
als verträglich ermittelten Mengenvorgaben für die Einleitung in die dafür vorgesehenen 
Gewässer die benötigten Flächen für die Rückhaltung von innerhalb der geplanten Ge-
werbegebiete zukünftig anfallendem Niederschlagswasser ermittelt worden sind. Die 
wesentlichen Ergebnisse der dazu durchgeführten Untersuchungen sind durch die Fest-
setzung von Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser berücksichtigt. 
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Zentrale Bestandteile des Systems sind ein Regenrückhaltegraben nördlich des GE 1 
sowie ein Regenrückhaltebecken im südlichen Planbereich, von denen aus das in den 
angrenzenden Gewerbeflächen gesammelte Niederschlagswasser technisch vorbehan-
delt und stark gedrosselt an dafür geeignete Gewässer abgegeben wird. 

Die Gewerbeflächen GE 1 werden im Endausbauzustand nach Norden über das Ge-
wässer W 1.22.4 des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze entwässert. Bis zur voll-
ständigen Erschließung der Flächen GE 1 wird deren westlicher Teil – stark gedrosselt – 
in den ebenfalls nach Norden führenden Budberger Graben entwässert. Zu einer weite-
ren Belastung dieses im Bestand hydraulisch bereits stark ausgelasteten Gewässers 
kommt es dabei nicht, da die Einleitungsmengen auf den innerhalb der angeschlossenen 
Flächen bislang erfolgenden natürlichen oberflächigen Zufluss begrenzt werden. 

Die Gewerbeflächen GE 2 werden an das auf den privaten Grundstücksflächen liegende 
Regenrückhaltebecken im südlichen Planbereich angeschlossen. Von dort erfolgt eine 
gedrosselte Weiterleitung an das Gewässer W 9.1.1. 

Unter Annahme einer 5-jährlichen Überstauhäufigkeit (n=0,2) wird für die Flächen im 
GE1 ein Einstauvolumen von ca. 885 m³ und für die Flächen im GE 2 ein Einstauvolu-
men von ca. 3.450 m³ benötigt. Bei der Volumenberechnung wurde berücksichtigt, dass 
theoretisch von allen Grundstücks- und Dachflächen im Gewerbegebiet unbelastetes 
Niederschlagswasser direkt in das Grabensystem eingeleitet wird.  

Die zeichnerisch für die Anlagen zur Regenrückhaltung vorgesehenen Flächen sind für 
das berücksichtigte Volumen unter der Annahme ausreichend bemessen, dass die Ge-
wässereinleitungen mittels Pumpen erfolgen. Eine Entwässerung im Freigefälle ist im 
Einzelfall ebenfalls möglich, wenn die Rückhalteanlagen mit deutlich verringerten Sohl-
tiefen ausgebildet werden. Dazu müssen allerdings die angeschlossenen Mengen, z.B. 
wegen eines reduzierten Versiegelungsgrads oder auf dem Grundstück erfolgender 
Rückhaltung und / oder Versickerung, deutlich geringer ausfallen als in dem bei der Be-
bauungsplanaufstellung zugrunde zu legenden ungünstigen Fall. Auch eine Erweiterung 
des Regenrückhaltebeckens in das festgesetzte Gewerbegebiet ist denkbar. Der Nach-
weis darüber ist auf der Grundlage einer konkreten Erschließungsplanung zu führen. 

Die Anlagen zur Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen werden Teil der öffentli-
chen Entwässerungsanlage und entsprechend in die festgesetzte Verkehrsfläche einbe-
zogen (vgl. Kapitel 4.2). Während das in dem auf der Südseite des Ravensackerwegs 
bislang bestehenden Graben W 1.22 gesammelte Wasser in den Budberger Graben ein-
leitet, der entlang der Budberger Straße nach Norden führt, soll zu dessen Entlastung 
die Fließrichtung des Grabens "umgedreht" und das dort zukünftig anfallende Wasser in 
den namenlosen, nach Norden führenden Graben W 1.22.4 geleitet werden. Das in dem 
kurzen Abschnitts des Graben auf der Südseite des Ravensackerwegs, der östlich des 
Plangebiets liegt und auch zukünftig verbleiben soll, anfallende Wasser soll gemeinsam 
mit dem innerhalb des zukünftigen Straßenseitengraben gesammelten Niederschlags-
wassers in den Graben W.122.4 eingeleitet werden. 

Für die insoweit erforderlichen Gewässerausbauten sowie Einleitungen sind im Vorfeld 
des Ausbaus des Ravensackerwegs entsprechende wasserrechtliche Genehmigungen 
bei der Unteren Wasserbehörde einzuholen. 

Soweit erforderlich, können in Abstimmung mit dem Deichverband und der Unteren 
Wasserbehörde weitere flankierende Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern, in 
die Einleitungen erfolgen, durchgeführt werden, um einen ungehinderten Ablauf des dort 
gesammelten Wassers zu erleichtern. Diese können im Zusammenhang mit dem für die 
Einleitung zu führenden wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt werden. 
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Auflagen für Gewerbebetriebe 

Der Graben entlang der Ausgleichsfläche bzw. das Rückhaltebecken dienen lediglich als 
Speicherraum für die im Gebiet anfallenden Regenwassermengen. Sowohl das Regen-
wasser von Hofflächen als auch das Dachflächenwasser gelten je nach Art und Intensi-
tät der gewerblichen Nutzung als gering belastet und bedürfen einer entsprechenden 
Vorreinigung. Diese Funktion ist gemäß den Anforderungen des Trennerlasses durch 
Bodenfilter bzw. Versickerungsmulden und/oder Lamellenklärer zu übernehmen, die 
dem Rückhaltesystem vorgeschaltet sind.  

Ein Bodenfilter ist ein abgedichteter, bepflanzter Bodenkörper zur mechanischen und bi-
ologischen Reinigung von Regenwasser. Das Regenwasser durchläuft im Bodenfilter ei-
ne bepflanzte Bodenpassage. Dabei werden Schwebstoffe, gelöste Stoffe, organische 
Verbindungen, Metalle und Kohlenwasserstoffverbindungen herausgefiltert bzw. biolo-
gisch abgebaut. Zur Erhöhung der Reinigungsleistung bei kritischen Belastungen sollten 
den Bodenfiltern jeweils kleine Regenklärbecken vorgeschaltet werden, die vor allem ge-
löste Schadstoffe zurückhalten und einer zu starken Kolmation entgegenwirken. 

Das Niederschlagswasser von Dachflächen, die keine Beeinträchtigung der Wasserqua-
lität darstellen, bedarf keiner Vorbehandlung.  

Die Gewerbebetriebe haben dafür Sorge zu tragen, dass über geeignete Absperr- und 
Drosseleinrichtungen im Schadensfall kein verschmutztes Regenwasser in die Gewäs-
ser gelangen kann. 

Neben diesen technischen Anforderungen an die künftigen Gewerbebetriebe sind jedoch 
auch auf der planungsrechtlichen Ebene Restriktionen zu beachten. Die naturnahe Re-
genwasserbewirtschaftung setzt voraus, dass die Gewerbebetriebe nur gering belaste-
tes Niederschlagswasser aufweisen, welches mit Hilfe der Bodenfilter gereinigt werden 
kann. Betriebe, die aufgrund ihrer Nutzungs- und Produktionsarten ein zu stark belaste-
tes Niederschlagswasser erzeugen, werden über die textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes im Gewerbegebiet ausgeschlossen. 

Der Bau und Betrieb der notwendigen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen zur 
Entwässerung von privaten befestigten Dach- und Verkehrsflächen obliegen den jeweili-
gen Grundstückseigentümern. Bei gemeinschaftlich genutzten Anlagen ist eine vertragli-
che Regelung zu treffen, die eine dauerhaft ordnungsgemäße Niederschlagswasserbe-
seitigung sicherstellt. Zum Betrieb der Anlagen ist eine Betriebsanweisung zu erstellen. 

Technische Detailaussagen zur Entwässerungskonzeption erfolgen im Rahmen der Ge-
nehmigungsplanung im Anschluss an das Bebauungsplanverfahren. Die Herstellung des 
Rückhaltesystems als Abwasseranlage bedarf einer Anzeige nach § 57 Abs. 1 des Lan-
deswassergesetzes (LWG), die Anlagen zur Vorbehandlung des Niederschlagswassers 
innerhalb der Rückhalteanlagen, auf den einzelnen Grundstücken sowie innerhalb der 
Verkehrsflächen werden nach § 57 Abs. 2 LWG genehmigt.  

 

 
4.3.4 Löschwasserversorgung 

 

Gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist für das Gewerbegebiet eine Löschwasser-
menge in Höhe von 96 m³/h sicherzustellen. Da diese Menge aufgrund der bestehenden 
Netzstruktur nicht von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt werden kann, wird im 
Rahmen der Erschließungsplanung in Abstimmung mit den Stadtwerken nach einer al-
ternativen Lösung gesucht. 
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Derzeit vorgesehen ist die Anlage eines unterirdischen Löschwasserspeichers analog 
zur Lösung im 1. BA. Der Löschwasserspeicher kann unterhalb der Verkehrsfläche ein-
gebaut werden. Möglichkeiten einer Speisung des Speichers aus in geeigneter Weise 
vorbehandeltem Regenwasser können im Zuge der Anlagenplanung geprüft werden.  

 

 
 

4.4 Umweltbelange 
 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass für die Belange 
des Umweltschutzes im Rahmen der Aufstellung oder Änderung der Bauleitpläne gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. 

Die Umweltprüfung wurde bereits für das 2008 begonnene Bauleitplanverfahren zum 2. 
Bauabschnitt in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde durchgeführt. Ihre Er-
gebnisse sind in einem dieser Begründung als ein gesonderter Bestandteil beigefügten 
Umweltbericht zusammengefasst. Dieser wurde für das aktuelle Planverfahren im Hin-
blick auf die nunmehr teilweise veränderte städtebauliche Konzeption fortgeschrieben. 
Grundsätzliche Änderungen haben sich dabei nicht ergeben. 

Nach den Ausführungen im Umweltbericht sind die Schutzgüter Wasser und Boden 
durch die geplanten Eingriffe sowie insbesondere die damit verbundene Bodenversiege-
lung mittel betroffen. Auch durch die geplanten Maßnahmen zur Eingriffsminderung so-
wie für Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle können diese nur teilweise ausge-
glichen werden. Entsprechend wurde allgemein eine mittlere Erheblichkeit der geplanten 
Entwicklung für diese Schutzgüter festgestellt. 

Für das Schutzgut Mensch wurde aufgrund der geplanten Festsetzungen zur Beschrän-
kung der von dem Plangebiet zukünftig ausgehenden Emissionen eine mittlere Betrof-
fenheit ermittelt. Dies gilt im Hinblick auf die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen so-
wie die gute Eignung des Gebiets für die Nutzung von Sonnenenergie entsprechend für 
die Schutzgüter Klima und Luft. 

Die Auswirkungen der Planung der Planung auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen so-
wie das Landschaftsbild werden aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen zur land-
schaftlichen Einbindung der geplanten Bebauung sowie der bereits durchgeführten ex-
ternen Aufwertungsmaßnahmen als gering eingestuft. 

Ohne Auswirkungen ist die Planung auf Kultur- und Sachgüter wie z.B. Denkmäler.  

Insgesamt werden durch den Umweltgutachter die Umweltauswirkungen der Planung als 
insgesamt umweltverträglich eingestuft. 

Zur weiteren Erläuterung der einzelnen Punkte wird das Folgende ausgeführt: 

 
4.4.1 Landschaft 

Der durch die beabsichtigte Planung verursachte Eingriff in Natur und Landschaft ist 
gemäß § 1a BauGB zu ermitteln und durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. In 
dem hierzu erstellten landschaftspflegerischen Fachbeitrag, welcher Bestandteil der Be-
gründung ist, wurde die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung vorgenommen. 
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Der Bebauungsplanbereich ist derzeit vollständig als landwirtschaftliche Fläche genutzt, 
größtenteils als Ackerfläche. Höherwertige ökologische Strukturen bestehen in Form 
vereinzelter Hecken. 

Wegen der Ausdehnung des Gebietes stellen jedoch auch die geringwertigen landwirt-
schaftlichen Flächen in der Bilanzierung einen hohen ökologischen Wert dar, der durch 
die Flächenversiegelung beseitigt wird. 

Die südlich des Plangebietes liegende Ortsrandeingrünung des bestehenden Gewerbe-
gebietes Ost III erfährt durch das künftige Gewerbegebiet eine Abwertung, da sie von 
der freien Landschaft abgeschnitten wird. In der Bilanzierung wurde diese Beeinträchti-
gung mit Hilfe von Korrekturfaktoren berücksichtigt. 

Als Ausgleichsmaßnahme innerhalb des Gebietes wird eine Ortsrandeingrünung an der 
Nordseite des Plangebietes in einer Tiefe von 25,0 m festgesetzt. Zur dauerhaften Si-
cherung und Gewährleistung der Pflegemaßnahmen wird die Eingrünung als öffentliche 
Fläche festgesetzt. 

Im Rahmen der ökologischen Bilanzierung wird von einer vollständigen Umsetzung des 
Gewerbegebietes ausgegangen. Bei Gegenüberstellung von Bestand und Planung 
ergibt sich auf Basis der Bilanzierung des überarbeiteten landschaftspflegerischen 
Fachbeitrages  für den 2. Teil des Bebauungsplanes N 8/2 ein Ersatzbedarf von 256.983 
ökologischen Einheiten. Für den 1. Teil des Bebauungsplans inklusive der 1. Änderung 
betrug dieser – insbesondere aufgrund der größeren Fläche – 526.975 ökologische Ein-
heiten. 

Für das verbleibende Defizit ist ein externer Ausgleich zu schaffen. Hierfür sind Aufwer-
tungsmaßnahmen in der Umgebung des „Mettmeers“ im Ortsteil Praest vereinbart und 
im Zusammenhang mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. N 8/2 – Budberger Stra-
ße – (Teil 1) bereits umgesetzt. 

Der gesamte Bereich war Ende der 90iger Jahre bereits Gegenstand von Untersuchun-
gen zum ökologischen Flächenkonzept der Stadt Emmerich am Rhein. Es handelt sich 
hierbei um einen von Gräben umgebenen Komplex aus intensiv genutzten Ackerflächen, 
einem Abgrabungsgewässer und Gehölzstrukturen aus Ufergehölzen und Hecken. Süd-
lich angrenzend liegt das eigentliche Gewässer „Mettmeer“ im Übergang zum Natur-
schutzgebiet „Die Hetter“. Westlich und östlich schließen weitere landwirtschaftliche Flä-
chen an. 

Die durchgeführten Maßnahmen umfassen insbesondere weitere Extensivierungsmaß-
nahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie die Aufgabe der Angelnutzung 
an den vorhandenen Gewässern. Hierdurch kann zur Verbesserung der Wasserqualität, 
der Erhöhung der Artenvielfalt und zur Wiederherstellung des Landschaftsbildes traditio-
neller Grünlandschaften beigetragen werden. 

Der Gesamtwert der Kompensationsmaßnahmen, die im Bereich Mettmeer durchgeführt 
wurden beträgt 950.806 ökologische Einheiten. Nach Abzug des erforderlichen Kom-
pensationsbedarfs für die Bebauungspläne N 8/2 Budberger Straße Teil I, inklusive der 
1.Änderung, und N 8/2 Budberger Straße Teil II verbleibt durch die Verkleinerung des 
Geltungsbereiches ein rechnerischer Überschuss von 166.848 ökologischen Einheiten. 

Somit kann der Eingriff in den Naturhaushalt, der durch das Vorhaben des Bebauungs-
planes N 8/2 Budberger Straße Teil II verursacht wird, durch die Maßnahmen im Bereich 
Mettmeer ausgeglichen werden. 

Der ökologische Ausgleichswert der vorgesehene Ortsrandeingrünung inklusive auslau-
fenden Grünland-/Saumbereich auf einer Fläche von 8.829 m² beträgt 57.402 ökologi-
sche Einheiten. Diese Eingrünung kann jedoch zurzeit nur auf einer Fläche von 3.395 m² 
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auf den Flurstücken 13 und 137 realisiert werden. Der Ausgleiswert für diese Fläche be-
trägt 22.068 ökologischen Einheiten. 

Die Verfügbarkeit des Flurstücks 14, auf dem die restliche Eingrünung auf einer Fläche 
von 5.434 m² erfolgen muss, ist zurzeit noch nicht gesichert. Dadurch einsteht ein zu-
sätzlicher Ausgleichsbedarf von 35.335 ökologischen Einheiten. Sollte bei Satzungsbe-
schluss der Vertragsabschluss noch nicht vollzogen sein, stehen zwischenzeitlich aus-
reichend Ökopunkte aus den Maßnahmen im Bereich Mettmeer zu Verfügung, sodass 
durch eine Abbuchung von 35.335 Ökopunkten der Ausgleich gewährleistet ist. Sobald 
die Fläche (Teilfläche Flurstück 14) zur Verfügung steht ist die dargestellte Maßnahme 
der Ortsrandeingrünung zu vollziehen. Die zwischenzeitlich abgebuchten Ökopunkte aus 
den Maßnahmen im Bereich Mettmeer können dann rückgebucht werden. Des Weiteren 
wird geregelt, dass zur Minderung des Eingriffs in das Ort- und Landschaftsbild zusätz-
lich 7 großkronige Straßenbäume entlang des innerhalb des Geltungsbereiches gelege-
nen Abschnitts des Ravensackerwegs, gepflanzt werden. 

Die Regelungen zum ökologischen Ausgleich bzw. der Bezug zu den Ausgleichsmaß-
nahmen erfolgen über den städtebaulichen Vertrag zum Satzungsbeschluss.  
 
 

4.4.2 Artenschutz (Schutzgüter Tiere und Pflanzen) 
 

Für das Plangebiet wurde eine artenschutzrechtliche Potentialanalyse auf Basis einer 
bereits existierenden avifaunistischen Untersuchung durchgeführt, um Hinweise zum 
möglichen Vorkommen geschützter Arten zu erhalten. Nach Auswertung der vorhande-
nen Daten und relevanten Messtischblätter in Verbindung mit einer Ortsbegehung kann 
festgestellt werden, dass innerhalb des Geltungsbereiches Biotopstrukturen vorhanden 
sind, die das Auftreten von streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
sowie europäischer Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie erwarten lassen. 

Neben avifaunistischen Arten, die das Plangebiet als Nahrungsgäste oder als Jagdrevier 
nutzen, ist auch das Vorkommen von Brutvögeln nachgewiesen oder sicher zu erwarten. 
Zu diesen Arten gehören der Kiebitz, das Rebhuhn und der Steinkauz. 

Da der Kiebitz und das Rebhuhn bevorzugt extensiv genutzte Wiesen und Weiden bzw. 
Ackerflächen besiedeln, werden sich mit Realisierung des Gewerbegebietes die Le-
bensbedingungen für diese Arten verschlechtern. Beiden Arten kommen jedoch die am 
Mettmeer bereits im Vorfeld durchgeführten Extensivierungsmaßnahmen zugute, die ei-
nen adäquaten artenschutzrechtlichen Ausgleich darstellen. Die konkrete Zuordnung der 
jeweiligen Kompensationsflächen zu den betroffenen Arten ergibt sich aus der Arten-
schutzprüfung bzw. den landschaftspflegerischen Begleitplan. 

Für den Steinkauz besteht die Möglichkeit, innerhalb des künftigen Gewerbegebietes 
Kompensationsmaßnahmen durchzuführen. Der Steinkauz benötigt Baumhöhlen als 
Brutplätze. Hierfür bietet sich insbesondere die geplante Ortsrandeingrünung an, die 
hinsichtlich der Gehölzauswahl so ausgestaltet werden kann, dass der Steinkauz im 
Randbereich zur freien Landschaft entsprechend geeignete Lebensraumstrukturen auf-
findet. Im Bebauungsplan wird eine entsprechende textliche Festsetzung aufgenommen, 
die entsprechende Kompensationsmaßnahmen für diese Art im Bereich der Ortsrand-
eingrünung zum Inhalt hat. Die konkrete Festlegung der Bepflanzung erfolgt im Rahmen 
des Umweltberichtes zum Bebauungsplan und wird über den städtebaulichen Vertrag 
gesichert. 

Neben den avifaunistischen Arten ist im Plangebiet auch mit dem Vorkommen von Fle-
dermäusen zu rechnen, die das Gebiet zur Nahrungssuche nutzen. Es ist jedoch anzu-
nehmen, dass genügend geeignete Ausweichmöglichkeiten im Umfeld bestehen. Eine 



 

             Begründung zum Bebauungsplan Nr. N 8/2 – Budberger Straße – Teil 2 Seite 12 
 

 
 
 

 

Quartiersnutzung innerhalb des Plangebietes kann aufgrund des Fehlens von geeigne-
ten Strukturen wie Gebäude oder Baumhöhlen ausgeschlossen werden. Sonstige pla-
nungsrelevante Arten sind im Plangebiet nicht zu erwarten. 

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Kompensationsmaßnahmen ist eine Gefähr-
dung der drei avifaunistischen Arten durch das Planungsvorhaben nicht gegeben, Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG sind nicht erfüllt. Artenschutzrechtliche Konflikte 
sind daher mit der Umsetzung des Bebauungsplanes nicht verbunden. 

 
 

4.4.3 Schutzgüter Klima und Luft 
 

In Bezug auf die Belange des Klimaschutzes und der Anpassung an die Auswirkungen 
des Klimawandels bietet die im Plangebiet vorgesehene naturnahe Regenwasserbewirt-
schaftung einen wichtigen Handlungsaspekt. Die Retention von Niederschlagswasser 
vor Ort und dessen ortsnahe Ableitung in vorhandene oberirdische Gewässer hilft, die 
technischen Systeme zu entlasten und das Kleinklima vor Ort zu verbessern. 

Insofern deckt die aufgrund wasserwirtschaftlicher Notwendigkeiten vorgenommene 
Planung auch Aspekte der Anpassung an den Klimawandel ab.  

Der Erhalt und die Entwicklung von Grünstrukturen ist aufgrund der nachgefragten groß-
flächigen Nutzbarkeit der Gewerbegrundstücke naturgemäß eingeschränkt, die am nörd-
lichen Plangebietsrand geplante Ortsrandeingrünung kann jedoch vom Grundsatz her 
als Maßnahme verstanden werden, die dem Klimaschutz Rechnung trägt. Im vorliegen-
den Fall dient die betreffende Festsetzung eines 25 m tiefen Hecken- bzw. Gehölzstrei-
fens neben der visuellen Abschirmung gegenüber der freien Landschaft auch einer Ver-
besserung des Kleinklimas. 

Die Nutzung von Solarenergie als weiterer klimaschützender Aspekt ist aufgrund der 
überwiegend flachen Dächer der geplanten Gewerbehallen im gesamten Plangebiet per 
se möglich, ohne dass auf eine besondere Ausrichtung bzw. Verschattung geachtet 
werden muss.  

 
 
4.4.4 Schutzgut Boden 
 

Durch den Bebauungsplan und den zu erwartenden hohen Versiegelungsgrad wird im 
Bebauungsplan Boden in Anspruch genommen und in verschiedenen Graden entwertet. 
Da jedoch im Bereich des Mettmeers als Ausgleichsmaßnahme bislang intensiv land-
wirtschaftlich genutzter Boden aufgewertet wird und stellvertretend die im Bebauungs-
planbereich verloren gehenden Bodenfunktionen übernehmen kann, werden die Auswir-
kungen des Bebauungsplanes auf das Schutzgut Boden auf dem Weg der städtebauli-
chen Abwägung als noch vertretbar erachtet. 

Ungeachtet dessen ist darauf hinzuwirken, dass mit den im Plangebiet im Rahmen der 
künftigen Erschließungs- und Hochbaumaßnahmen zu bewegenden erheblichen Mutter-
bodenmassen so verträglich wie möglich umgegangen wird. Im Sinne des gesetzlich 
verankerten Schutzes der Ressource Boden werden vor Baubeginn konkrete Maßnah-
men benannt werden, um die Eingriffe in den Boden zu minimieren. Art und Umfang der 
Maßnahmen sind in Abhängigkeit von der geplanten Grundstücksentwicklung festzule-
gen. Vor und während der Baumaßnahmen ist eine bodenkundliche Baubegleitung 
durch einen Fachgutachter notwendig. 
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Ferner sollen eine ordnungsgemäße Zwischenlagerung sowie Entsorgung bzw. Verwer-
tung der Bodenmassen erfolgen. 

Da auf der Ebene der Bauleitplanung die künftigen Grundstücks- und Bauverhältnisse 
noch nicht feststehen, können noch keine abschließenden Regelungen getroffen wer-
den. Die grundsätzliche Vorgehensweise wird jedoch im abzuschließenden städtebauli-
chen Vertrag aufgegriffen. 
 
 

4.4.5 Oberflächengewässer, Grundwasser (Schutzgut Wasser) 
 

Die Realisierung des Bebauungsplans macht verschiedene Eingriffe in das innerhalb 
des Plangebiets und seiner Umgebung bestehende Gewässersystem erforderlich. Dies 
betrifft die vorgesehenen Einleitungen von gesammeltem und vorbehandeltem Nieder-
schlagswasser, aber auch den vorgesehenen Ausbau des südlich des Ravensacker-
wegs gelegenen Straßenseitengraben als Regenrückhalteanlage sowie die veränderte 
Ableitung des dort gefassten Wassers. 

Die insoweit erforderlichen Änderungen von Oberflächengewässern sind aufgrund der 
diesbezüglich geltenden wasserrechtlichen Anforderungen so auszugestalten, dass kei-
ne Verschlechterungen ihres ökologischen Zustands eintreten. Dies kann außer durch 
technische Maßnahmen auch durch die Freihaltung und Entwicklung von Gewässer-
randstreifen gesichert werden. Die diesbezüglich erforderlichen Maßnahmen können im 
Rahmen der betreffend die geplanten Maßnahmen zu führenden wasserrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren  durchgesetzt werden. Es kann daher ausgeschlossen werden, 
dass die geplanten – erheblichen - Eingriffe in Oberflächengewässer zu nachteiligen 
Auswirkungen auf das Schutzgut führen.   

Die Grundwasserneubildung im Plangebiet wird durch die aufgrund der geplanten Ent-
wicklung zulässigen Bodenversiegelung potenziell beeinträchtigt. Die insoweit zu erwar-
tenden Auswirkungen der Planung können voraussichtlich auch durch die vorgesehenen 
Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung nur teilweise ausgeglichen werden. Auf-
grund der sehr hohen Grundwasserstände im Plangebiet sind nachteilige Auswirkungen 
auf das Grundwasser sowie insbesondere die Trinkwasserversorgung damit jedoch nicht 
voraussichtlich nicht verbunden und stehen der Planung somit nicht durchgreifend ent-
gegen.  
 
 

4.4.6 Immissionsschutz (Schutzgut Mensch) 
 

Das Plangebiet liegt im Außenbereich des Ortsteiles Klein-Netterden. Mit Ausnahme 
zweier Wohngebäude östlich des Plangebietes in etwa 250 m Entfernung sind in dessen 
näheren Umfeld keine bewohnten Gebäude vorhanden. Allerdings liegt eine Genehmi-
gung für die Erweiterung eines östlich des Plangebiets auf der Nordseite des Raven-
sackerwegs gelegenen landwirtschaftlichen Betriebs um ein Wohnhaus vor. Diese be-
stehenden und genehmigten Wohnungen wurden bei der Beurteilung der von dem Plan-
gebiet ausgehenden gewerblichen Geräusche als für die Bemessung der festgesetzten 
Emissionskontingentierung maßgebliche Immissionsorte berücksichtigt. 
 
 
Lärmimmissionen 
 

Die Nähe der östlich an das Plangebiet angrenzenden Wohnbebauung erfordert Fest-
setzungen zur Zulässigkeit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Plangebiet. Zu 
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diesem Zweck wurde ein Schallgutachten erstellt, welches entsprechend der nun beab-
sichtigten Konzeption angepasst wurde. 

Da die künftige Nutzungsstruktur des Gewerbegebietes noch nicht bekannt ist, sind in 
dem Gutachten Emissionskontingente für die gewerblichen Bauflächen im Plangebiet 
benannt. Die Kontingente sind über eine entsprechende textliche Festsetzung im Be-
bauungsplan festgelegt und müssen von den künftigen Betrieben eingehalten werden. 
Damit ist gewährleistet, dass die Immissionsrichtwerte im Bereich der umgebenden 
Wohnbebauung tags und nachts eingehalten werden. 

Im Rahmen der späteren Baugenehmigungen ist von den Betrieben die Einhaltung der 
Emissionskontingente über Schallausbreitungsrechnungen nachzuweisen. 

Auch bei einer Überschreitung der Emissionskontingente des Bebauungsplanes ist ein 
Betrieb dann in der Regel zulässig, da eine abschirmende Bauweise oder andere aktive 
Schallschutzmaßnahmen bei der Schallausbreitungsrechnung berücksichtigt werden. 

Aufgrund der Nähe der Teilflächen im östlichen Teil der Baugebiete GE 1 und GE 2 zu 
den maßgeblichen Immissionsorten (Wohngebäuden) ergeben sich dort relativ niedrige 
Lärmkontingente zum Nachtzeitraum, weshalb diese Teilbereiche als Standorte für Be-
triebe mit einem überwiegend auf den Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) beschränkten 
Nutzungsspektrum geeignet sind. Hierzu zählen neben Büronutzungen auch Hand-
werks- oder Produktionsstätten, deren Betrieb mit einem durchschnittlichen Lieferver-
kehr einhergeht. Sie können bei einer schalltechnisch optimierten baulichen und/oder 
betrieblichen Ausgestaltung allerdings auch in größere Betriebsflächen mit Nachtbetrieb 
einbezogen werden, wie sie in den jeweils westlich angrenzenden Teilflächen möglich 
sind. Eine Kennzeichnung der Flächen als "eingeschränkte Gewerbegebiete" (GEe) er-
folgt daher nicht. 
 

 
Geruchsimmissionen 
 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 8/2 – Budberger Straße – (Teil 2) 
rückt das geplante Gewerbegebiet in Richtung Osten an zwei landwirtschaftliche Betrie-
be heran. Die Betriebe genießen Bestandsschutz und dürfen durch das heranrückende 
Gewerbegebiet in ihrer wirtschaftlichen Existenz nicht gefährdet werden. Der Abstand 
zwischen der östlichen Grenze des Bebauungsplangebietes und dem Emissionsschwer-
punkt der Stallgebäude beträgt ca. 380 m. 

Zur Beurteilung möglicher Emissionen durch die landwirtschaftlichen Betriebe wurde 
durch das Büro Uppenkamp und Partner eine Geruchsimmissionsprognose erstellt. Im 
Gutachten wurden die derzeit bauordnungsrechtlich genehmigten Tierbestände, eine 
nach Auskunft eines Eigentümers geplante Verlagerung von Viehbeständen in die den 
Nahbereich des Plangebiets und die aktuellen Verfahrensvorschriften zur Ermittlung von 
Geruchsimmissionen zugrunde gelegt. Nach den Berechnungsergebnissen werden ge-
planten Gewerbegebiet die Grenzwerte der Geruchswahrnehmungshäufigkeiten in allen 
Fällen sehr deutlich unterschritten werden. Dies gilt auch für den Fall, dass zusätzlich zu 
einer Verlagerung von Viehbeständen aus der Ortslage Klein-Netterden zu der beste-
henden Offenstallanlage und der Aufstockung des Viehbestands im Bereich der Offen-
stallanlage eine Weiternutzung der bisherigen "Altanlage" erfolgt. 

Eine Vorbelastung durch das südlich angrenzende Gewerbegebiet Ost III durch Ge-
ruchsemissionen ist nicht gegeben, da es sich bei den Nutzungen primär um Unterneh-
men aus der Logistikbranche und des Warenumschlags handelt. Eine Einschränkung 
möglicher Erweiterungsabsichten der landwirtschaftlichen Betriebe erfolgt daher, wenn 
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überhaupt, nicht durch das künftige Gewerbegebiet, sondern vielmehr durch die diesen 
nächstgelegenen Wohngebäude. 

 
 
 
4.4.7 Bodendenkmäler (Schutzgut Kultur- und Sachgüter) 

 

Das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege (RAB) hat im Rahmen der Behördenbetei-
ligung des Bebauungsplanverfahrens Nr. N 8/2 – Budberger Straße – (Teil 1) darauf 
hingewiesen, dass für das Plangebiet bzw. das unmittelbare Umfeld zwei Meldungen zu 
vorgeschichtlichen Einzelfunden vorliegen. 

Durchgeführt wurden eine archäologische Grunderfassung sowie qualifizierte Prospekti-
onen auf Teilflächen. Hierbei wurde an einzelnen Stellen bedeutende Bodendenk-
malsubstanz gefunden, die einer ordnungsgemäßen Entnahme und Dokumentation be-
durften. Das RAB hat unterdessen erklärt, dass die Belange der Denkmalpflege im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Teil 1 angemessen berücksichtigt wurden 
und keinerlei Einschränkungen für die geplante Nutzung als Gewerbegebiet bestehen. 

Es hat sich erwiesen, dass auch im Plangebiet Nr. N 8/2 Teil 2 entsprechende Funde 
vorhanden sind. In Abstimmung mit dem RAB wurden in den letzten Jahren auf den ei-
gentumsrechtlich verfügbaren Flächen südlich des Ravensackerweges entsprechende 
Untersuchungen durchgeführt und unterdessen abgeschlossen. 

Auf den Flächen nördlich des Ravensackerweges sind demgegenüber noch Prospekti-
onsmaßnahmen durchzuführen. Da die Belange der Bodendenkmalpflege in diesem Be-
reich nicht abschließend berücksichtigt sind, kann dort die beabsichtigte gewerbliche 
Nutzung noch nicht umgesetzt werden. 

In Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege wird von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, die Zulässigkeit der angestrebten Nutzung auf den noch 
nicht untersuchten Flächen im Plangebiet solange auszuschließen, bis die Belange der 
Bodendenkmalpflege abschließend geklärt sind. Zu diesem Zweck erfolgt eine entspre-
chende textliche Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB (’bedingte Festsetzung’). 

Die Anwendung dieser Festsetzung ist aus den beschriebenen besonderen städtebauli-
chen Gründen und im Sinne einer gesicherten Erschließung aller Grundstücke im Plan-
gebiet erforderlich. Gleichzeitig können die Belange der Bodendenkmalpflege Berück-
sichtigung finden. 

 
 

5 Telekommunikationslinien 
 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen der Deutschen Telekom 
Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich an-
gezeigt werden. Zur besseren Dimensionierung der Kabel bittet die Deutsche Telekom 
AG darum mitzuteilen, welche Betriebe sich in dem Gebiet ansiedeln wollen. 

 
 
 

6 Bodenordnerische Maßnahmen 
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Bodenordnerische Maßnahmen sind nicht geplant. Der Erwerb der für die vollständige 
Entwicklung des Plangebiets erforderlichen Flächen soll freihändig erfolgen. 

 
 
 

7 Kosten 
 

Die Kosten für Grunderwerb, Erschließung und Ausgleichsmaßnahmen gehen zu Lasten 
des Erschließungsträgers. Kosten für noch ausstehende archäologische Untersuchun-
gen auf Flächen im Plangebiet werden durch die jeweiligen Eigentümer getragen. 
 
 
Emmerich am Rhein, den 23. Mai 2018 
 
Der Bürgermeister 
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Anhang – Liste wassergefährdende Stoffe gem. VwVwS 
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